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Bundesgesetz
über die Mehrwertsteuer
(Mehrwertsteuergesetz, MWSTG)
Änderung vom ...

Die Bundesversammlung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom 24. September 20211,
beschliesst:
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

I

Das Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 20092 
wird wie folgt geändert:

Art. 1 Abs. 2 Bst. b

2 Als Mehrwertsteuer erhebt er:

b.	 eine Steuer auf dem Bezug von Leistungen 
im Inland, die von Unternehmen mit Sitz im 
Ausland erbracht werden, sowie auf dem 
Erwerb von Emissionsrechten und ähnli-
chen Rechten (Bezugsteuer);

2		 SR 641.20

I

Art. 1	 Gegenstand und Grundsätze
1 Der Bund erhebt eine allgemeine Verbrauchs-
steuer nach dem System der Netto-Allphasen-
steuer mit Vorsteuerabzug (Mehrwertsteuer). 
Die Steuer bezweckt die Besteuerung des nicht 
unternehmerischen Endverbrauchs im Inland.
2 Als Mehrwertsteuer erhebt er:
a.	 eine Steuer auf den im Inland von steuer-

pflichtigen Personen gegen Entgelt er-
brachten Leistungen (Inlandsteuer);

b.	 eine Steuer auf dem Bezug von Leistungen 
von Unternehmen mit Sitz im Ausland durch 
Empfänger und Empfängerinnen im Inland 
(Bezugsteuer);

c.	 eine Steuer auf der Einfuhr von Gegenstän-
den (Einfuhrsteuer).

3 Die Erhebung erfolgt nach den Grundsätzen:
a.	 der Wettbewerbsneutralität;
b.	 der Wirtschaftlichkeit der Entrichtung und 

der Erhebung;
c.	 der Überwälzbarkeit.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

Art. 3 Bst. l
Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten:

Art. 3	 Begriffe
Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten:
a.	 Inland: das schweizerische Staatsgebiet mit 

den Zollanschlussgebieten nach Artikel 3 
Absatz 2 des Zollgesetzes vom 18. März 
2005 (ZG);

b.	 Gegenstände: bewegliche und unbewegli-
che Sachen sowie Elektrizität, Gas, Wärme, 
Kälte und Ähnliches;

c.	 Leistung: die Einräumung eines ver-
brauchsfähigen wirtschaftlichen Wertes an 
eine Drittperson in Erwartung eines Ent-
gelts, auch wenn sie von Gesetzes wegen 
oder aufgrund behördlicher Anordnung 
erfolgt;

d.	 Lieferung:
1.	 Verschaffen der Befähigung, im eigenen 

Namen über einen Gegenstand wirt-
schaftlich zu verfügen,

2.	 Abliefern eines Gegenstandes, an dem 
Arbeiten besorgt worden sind, auch 
wenn dieser Gegenstand dadurch nicht 
verändert, sondern bloss geprüft, ge-
eicht, reguliert, in der Funktion kontrol-
liert oder in anderer Weise behandelt 
worden ist,

3.	 Überlassen eines Gegenstandes zum 
Gebrauch oder zur Nutzung;

e.	 Dienstleistung: jede Leistung, die keine 
Lieferung ist; eine Dienstleistung liegt auch 
vor, wenn:
1.	 immaterielle Werte und Rechte überlas-

sen werden,
2.	 eine Handlung unterlassen oder eine 

Handlung beziehungsweise ein Zustand 
geduldet wird;

f.	 Entgelt: Vermögenswert, den der Empfän-
ger oder die Empfängerin oder an seiner 
oder ihrer Stelle eine Drittperson für den 
Erhalt einer Leistung aufwendet;
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

g.	 hoheitliche Tätigkeit: Tätigkeit eines Ge-
meinwesens oder einer von einem Gemein-
wesen eingesetzten Person oder Organisa-
tion, die nicht unternehmerischer Natur ist, 
namentlich nicht marktfähig ist und nicht im 
Wettbewerb mit Tätigkeiten privater Anbie-
ter steht, selbst wenn für die Tätigkeit Ge-
bühren, Beiträge oder sonstige Abgaben 
erhoben werden;

h.	 eng verbundene Personen:
1.	 die Inhaber und Inhaberinnen von min-

destens 20 Prozent des Stamm- oder 
Grundkapitals eines Unternehmens 
oder von einer entsprechenden Beteili-
gung an einer Personengesellschaft 
oder ihnen nahestehende Personen,

2.	 Stiftungen und Vereine, zu denen eine 
besonders enge wirtschaftliche, vertrag-
liche oder personelle Beziehung be-
steht; nicht als eng verbundene Perso-
nen gelten Vorsorgeeinrichtungen;

i.	 Spende: freiwillige Zuwendung in der Ab-
sicht, den Empfänger oder die Empfängerin 
zu bereichern ohne Erwartung einer Ge-
genleistung im mehrwertsteuerlichen Sinne; 
eine Zuwendung gilt auch dann als Spende, 
wenn:
1.	 die Zuwendung in einer Publikation in 

neutraler Form einmalig oder mehrmalig 
erwähnt wird, selbst wenn dabei die 
Firma oder das Logo des Spenders 
oder der Spenderin verwendet wird,
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l.	 elektronische Plattform: elektronische 
Schnittstelle, die online direkte Kontakte 
zwischen mehreren Personen ermöglicht 
mit dem Ziel, eine Lieferung oder eine 
Dienstleistung zu erbringen.

Art. 5
Der Bundesrat beschliesst die Anpassung der 
in den Artikeln 31 Absatz 2 Buchstabe c, 35 
Absatz 1bis Buchstabe b, 37 Absatz 1, 38 Ab-
satz 1 und 45 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
Frankenbeträge, sobald sich der Landesindex 
der Konsumentenpreise seit der letzten Festle-
gung um mehr als 30 Prozent erhöht hat.

2.	 es sich um Beiträge von Passivmitglie-
dern sowie von Gönnern und Gönnerin-
nen an Vereine oder an gemeinnützige 
Organisationen handelt; Beiträge von 
Gönnern und Gönnerinnen an gemein-
nützige Organisationen gelten auch 
dann als Spende, wenn die gemeinnüt-
zige Organisation ihren Gönnern und 
Gönnerinnen freiwillig Vorteile im Rah-
men des statutarischen Zwecks ge-
währt, sofern sie dem Gönner oder der 
Gönnerin mitteilt, dass kein Anspruch 
auf die Vorteile besteht;

j.	 gemeinnützige Organisation: Organisation, 
die die Voraussetzungen erfüllt, welche 
gemäss Artikel 56 Buchstabe g DBG für die 
direkte Bundessteuer gelten;

k.	 Rechnung: jedes Dokument, mit dem ge-
genüber einer Drittperson über das Entgelt 
für eine Leistung abgerechnet wird, gleich-
gültig, wie dieses Dokument im Geschäfts-
verkehr bezeichnet wird.

Art. 5	 Indexierung
Der Bundesrat beschliesst die Anpassung der 
in den Artikeln 31 Absatz 2 Buchstabe c, 37 
Absatz 1, 38 Absatz 1 und 45 Absatz 2 Buch-
stabe b genannten Frankenbeträge, sobald 
sich der Landesindex der Konsumentenpreise 
seit der letzten Festlegung um mehr als 30 
Prozent erhöht hat.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

Art. 8 Abs. 2 Bst. b

2 Als Ort der nachfolgend aufgeführten Dienst-
leistungen gilt:

b.	 bei Dienstleistungen von Reisebüros: der 
Ort, an dem die dienstleistende Person den 
Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine 
Betriebsstätte hat, oder in Ermangelung 
eines solchen Sitzes oder einer solchen 
Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort, 
von dem aus sie tätig wird; 

Art. 8	 Ort der Dienstleistung Art. 8
1 Als Ort der Dienstleistung gilt unter Vorbehalt 
von Absatz 2 der Ort, an dem der Empfänger 
oder die Empfängerin der Dienstleistung den 
Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine 
Betriebsstätte hat, für welche die Dienstleis-
tung erbracht wird, oder in Ermangelung eines 
solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstät-
te der Wohnort oder der Ort seines oder ihres 
üblichen Aufenthaltes.
2 Als Ort der nachfolgend aufgeführten Dienst-
leistungen gilt:

2 ...

a.	 bei Dienstleistungen, die typischerweise 
unmittelbar gegenüber physisch anwesen-
den natürlichen Personen erbracht werden, 
auch wenn sie ausnahmsweise aus der 
Ferne erbracht werden: der Ort, an dem die 
dienstleistende Person den Sitz der wirt-
schaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebs-
stätte hat, oder in Ermangelung eines sol-
chen Sitzes oder einer solchen 
Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort, 
von dem aus sie tätig wird; als solche 
Dienstleistungen gelten namentlich: Heilbe-
handlungen, Therapien, Pflegeleistungen, 
Körperpflege, Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung, Sozialleistungen und Sozialhil-
feleistungen sowie Kinder- und Jugendbe-
treuung;

b.	 bei Dienstleistungen von Reisebüros und 
Organisatoren von Veranstaltungen: der 
Ort, an dem die dienstleistende Person den 
Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine 
Betriebsstätte hat, oder in Ermangelung 
eines solchen Sitzes oder einer solchen 
Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort, 
von dem aus sie tätig wird;

b.	 Streichen (= gemäss geltendem Recht)
(siehe Art. 23 Abs. 2 Ziff. 10)
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

c.	 bei Dienstleistungen auf dem Gebiet der 
Kultur, der Künste, des Sportes, der Wis-
senschaft, des Unterrichts, der Unterhal-
tung oder ähnlichen Leistungen, einschlies-
slich der Leistungen der jeweiligen 
Veranstalter und der gegebenenfalls damit 
zusammenhängenden Leistungen: der Ort, 
an dem diese Tätigkeiten tatsächlich aus-
geübt werden;

d.	 bei gastgewerblichen Leistungen: der Ort, 
an dem die Dienstleistung tatsächlich er-
bracht wird;

e.	 bei Personenbeförderungsleistungen: der 
Ort, an dem die Beförderung gemessen an 
der zurückgelegten Strecke tatsächlich 
stattfindet; der Bundesrat kann bestimmen, 
dass bei grenzüberschreitenden Beförde-
rungen kurze inländische Strecken als 
ausländische und kurze ausländische Stre-
cken als inländische Strecken gelten;

f.	 bei Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück: der Ort, an dem das 
Grundstück gelegen ist; als solche Dienst-
leistungen gelten namentlich: Vermittlung, 
Verwaltung, Begutachtung und Schätzung 
des Grundstückes, Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit dem Erwerb oder der 
Bestellung von dinglichen Rechten am 
Grundstück, Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Vorbereitung oder der 
Koordinierung von Bauleistungen wie Archi-
tektur-, Ingenieur- und Bauaufsichtsleistun-
gen, Überwachung von Grundstücken und 
Gebäuden sowie Beherbergungsleistungen;

g.	 bei Dienstleistungen im Bereich der interna-
tionalen Entwicklungszusammenarbeit und 
der humanitären Hilfe: der Ort, für den die 
Dienstleistung bestimmt ist.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

Art. 10 Abs. 2 Bst. b Einleitungssatz und Ziff. 
1bis, c und d

2 Von der Steuerpflicht ist befreit, wer:

b.	 ein Unternehmen mit Sitz, Wohnsitz oder 
Betriebsstätte im Ausland betreibt, das im 
Inland, unabhängig vom Umsatz, aus-
schliesslich eine oder mehrere der folgen-
den Leistungsarten erbringt:

1bis.von der Steuer ausgenommene Leis-
tungen,

Art. 10	 Grundsatz Art. 10

1 Steuerpflichtig ist, wer unabhängig von 
Rechtsform, Zweck und Gewinnabsicht ein 
Unternehmen betreibt und:
a.	 mit diesem Unternehmen Leistungen im 

Inland erbringt; oder
b.	 Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstätte im Inland 

hat.
1bis Ein Unternehmen betreibt, wer:
a.	 eine auf die nachhaltige Erzielung von 

Einnahmen aus Leistungen ausgerichtete 
berufliche oder gewerbliche Tätigkeit 
selbstständig ausübt, unabhängig von der 
Höhe des Zuflusses von Mitteln, die nach 
Artikel 18 Absatz 2 nicht als Entgelt gelten; 
und

b.	 unter eigenem Namen nach aussen auftritt.
1ter Das Erwerben, Halten und Veräussern von 
Beteiligungen nach Artikel 29 Absätze 2 und 3 
stellt eine unternehmerische Tätigkeit dar.
2 Von der Steuerpflicht ist befreit, wer: 2 ...
a.	 innerhalb eines Jahres im In- und Ausland 

weniger als 100 000 Franken Umsatz aus 
Leistungen erzielt, die nicht nach Artikel 21 
Absatz 2 von der Steuer ausgenommen 
sind;

b.	 ein Unternehmen mit Sitz im Ausland be-
treibt, das im Inland, unabhängig vom Um-
satz, ausschliesslich eine oder mehrere der 
folgenden Leistungsarten erbringt:

1.	 von der Steuer befreite Leistungen,

2.	 Dienstleistungen, deren Ort sich nach 
Artikel 8 Absatz 1 im Inland befindet; 
nicht von der Steuerpflicht befreit ist 
jedoch, wer Telekommunikations- oder 
elektronische Dienstleistungen an nicht 
steuerpflichtige Empfänger und Emp-
fängerinnen erbringt,
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

c.	 als nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich 
geführter Sport- oder Kulturverein oder als 
gemeinnützige Organisation innerhalb ei-
nes Jahres im In- und Ausland weniger als 
150 000 Franken Umsatz aus Leistungen 
erzielt, die nicht nach Artikel 21 Absatz 2 
von der Steuer ausgenommen sind;

d.	 ein Unternehmen mit Sitz, Wohnsitz oder 
Betriebsstätte im Inland betreibt, das im 
Inland ausschliesslich von der Steuer aus-
genommene Leistungen erbringt.

Art. 13 Abs. 1
1 Rechtsträger mit Sitz, Wohnsitz oder Betriebs-
stätte in der Schweiz, die unter einheitlicher 
Leitung eines Rechtsträgers miteinander ver-
bunden sind, können sich auf Antrag zu einem 
einzigen Steuersubjekt zusammenschliessen 
(Mehrwertsteuergruppe). In die Gruppe können 
auch Rechtsträger, die kein Unternehmen be-
treiben, und natürliche Personen einbezogen 
werden.

3.	 Lieferung von Elektrizität in Leitungen, 
Gas über das Erdgasverteilnetz und 
Fernwärme an steuerpflichtige Perso-
nen im Inland;

(Fassung gemäss Änderung vom 17.12.2021, 
siehe BBl 2021 2993; noch nicht in Kraft getre-
ten:

c.	 ... 
 
 
                                             ... weniger als 
250 000 Franken Umsatz ...

c.	 als nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich 
geführter Sport- oder Kulturverein oder als 
gemeinnützige Institution innerhalb eines 
Jahres im In- und Ausland weniger als 
250 000 Franken Umsatz aus Leistungen 
erzielt, die nicht nach Artikel 21 Absatz 2 
von der Steuer ausgenommen sind.)

2bis Der Umsatz berechnet sich nach den ver-
einbarten Entgelten ohne die Steuer
3 Der Sitz im Inland sowie alle inländischen 
Betriebsstätten bilden zusammen ein Steuer-
subjekt.

Art. 13	 Gruppenbesteuerung
1 Rechtsträger mit Sitz oder Betriebsstätte in 
der Schweiz, die unter einheitlicher Leitung 
eines Rechtsträgers miteinander verbunden 
sind, können sich auf Antrag zu einem einzigen 
Steuersubjekt zusammenschliessen (Mehr-
wertsteuergruppe). In die Gruppe können auch 
Rechtsträger, die kein Unternehmen betreiben, 
und natürliche Personen einbezogen werden.

2 Der Zusammenschluss zu einer Mehrwert-
steuergruppe kann auf den Beginn jeder Steu-
erperiode gewählt werden. Die Beendigung 
einer Mehrwertsteuergruppe ist jeweils auf das 
Ende einer Steuerperiode möglich.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

Art. 15 Abs. 1 Bst. g und 4bis

1 Mit der steuerpflichtigen Person haften solida-
risch:

Art. 15	 Mithaftung
1 Mit der steuerpflichtigen Person haften solida-
risch:
a.	 die Teilhaber und Teilhaberinnen an einer 

einfachen Gesellschaft, Kollektiv- oder 
Kommanditgesellschaft im Rahmen ihrer 
zivilrechtlichen Haftbarkeit;

b.	 Personen, die eine freiwillige Versteigerung 
durchführen oder durchführen lassen;

c.	 jede zu einer Mehrwertsteuergruppe 
(Art. 13) gehörende Person oder Personen-
gesellschaft, mit Ausnahme von Vorsorge-
einrichtungen, für sämtliche von der Gruppe 
geschuldeten Steuern; tritt eine Person 
oder Personengesellschaft aus der Gruppe 
aus, so haftet sie nur noch für die Steuer-
forderungen, die sich aus ihren eigenen 
unternehmerischen Tätigkeiten ergeben 
haben;

d.	 bei der Übertragung eines Unternehmens: 
der bisherige Steuerschuldner oder die 
bisherige Steuerschuldnerin noch während 
dreier Jahre seit der Mitteilung oder Aus-
kündigung der Übertragung für die vor der 
Übertragung entstandenen Steuerforderun-
gen;

e.	 bei Beendigung der Steuerpflicht einer 
aufgelösten juristischen Person, Handels-
gesellschaft oder Personengesamtheit 
ohne Rechtspersönlichkeit: die mit der 
Liquidation betrauten Personen bis zum 
Betrag des Liquidationsergebnisses;

f.	 für die Steuer einer juristischen Person, die 
ihren Sitz ins Ausland verlegt: die ge-
schäftsführenden Organe bis zum Betrag 
des reinen Vermögens der juristischen 
Person.
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g.	 in den Fällen nach Artikel 93 Absatz 1bis: 
die Mitglieder der geschäftsführenden Or-
gane bis zum Betrag der verlangten Sicher-
heit.

4bis Verkäufer und Verkäuferinnen, die Lieferun-
gen über eine elektronische Plattform erbrin-
gen, haften subsidiär für die Steuer, die von der 
Person, die nach Artikel 20a als Leistungser-
bringerin gilt, für diese Lieferungen geschuldet 
ist.

Art. 18 Abs. 3

2 Die in Absatz 1 Buchstaben e und f bezeich-
neten Personen haften nur für Steuer-, Zins- 
und Kostenforderungen, die während ihrer 
Geschäftsführung entstehen oder fällig werden; 
ihre Haftung entfällt, soweit sie nachweisen, 
dass sie alles ihnen Zumutbare zur Feststel-
lung und Erfüllung der Steuerforderung getan 
haben.
3 Die Haftung nach Artikel 12 Absatz 3 des 
Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das 
Verwaltungsstrafrecht (VStrR) bleibt vorbehal-
ten.
4 Tritt eine steuerpflichtige Person Forderungen 
aus ihrem Unternehmen an Dritte ab, so haften 
diese subsidiär für die mit den Forderungen 
mitzedierte Mehrwertsteuer, wenn im Zeitpunkt 
der Abtretung die Steuerschuld gegenüber der 
ESTV noch nicht entstanden ist und ein Ver-
lustschein vorliegt.

5 Die mithaftende Person hat im Verfahren die 
gleichen Rechte und Pflichten wie die steuer-
pflichtige Person.

Art. 18	 Grundsatz
1 Der Inlandsteuer unterliegen die im Inland 
durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt 
erbrachten Leistungen; sie sind steuerbar, 
soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vor-
sieht.
2 Mangels Leistung gelten namentlich die fol-
genden Mittelflüsse nicht als Entgelt:
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a.	 Subventionen und andere öffentlich-rechtli-
che Beiträge, auch wenn sie gestützt auf 
einen Leistungsauftrag oder eine Pro-
grammvereinbarung gemäss Artikel 46 
Absatz 2 der Bundesverfassung ausgerich-
tet werden;

b.	 Gelder, die Kur- und Verkehrsvereine aus-
schliesslich aus öffentlich-rechtlichen Tou-
rismusabgaben erhalten und die sie im 
Auftrag von Gemeinwesen zugunsten der 
Allgemeinheit einsetzen;

c.	 Beiträge aus kantonalen Wasser-, Abwas-
ser- oder Abfallfonds an Entsorgungsanstal-
ten oder Wasserwerke;

d.	 Spenden;
e.	 Einlagen in Unternehmen, insbesondere 

zinslose Darlehen, Sanierungsleistungen 
und Forderungsverzichte;

f.	 Dividenden und andere Gewinnanteile;
g.	 vertraglich oder gesetzlich geregelte Kos-

tenausgleichszahlungen, die durch eine 
Organisationseinheit, namentlich durch 
einen Fonds, an Akteure und Akteurinnen 
innerhalb einer Branche geleistet werden;

h.	 Pfandgelder, namentlich auf Umschliessun-
gen und Gebinden;

i.	 Zahlungen für Schadenersatz, Genugtuung 
und dergleichen;

j.	 Entschädigungen für unselbstständig aus-
geübte Tätigkeiten wie Verwaltungsrats- 
und Stiftungsratshonorare, Behördenent-
schädigungen oder Sold;

k.	 Erstattungen, Beiträge und Beihilfen bei 
Lieferungen ins Ausland, die nach Artikel 23 
Absatz 2 Ziffer 1 von der Steuer befreit 
sind;

l.	 Gebühren, Beiträge oder sonstige Zahlun-
gen, die für hoheitliche Tätigkeiten empfan-
gen werden.
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3 Bezeichnet ein Gemeinwesen von ihm ausge-
richtete Mittel gegenüber dem Empfänger oder 
der Empfängerin ausdrücklich als Subvention 
oder anderen öffentlich-rechtlichen Beitrag, so 
gelten diese Mittel als Subvention oder anderer 
öffentlich-rechtlicher Beitrag im Sinne von Ab-
satz 2 Buchstabe a.
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Art. 20a	 Zuordnung von Leistungen bei 
Lieferungen über elektroni-
sche Plattformen

1 Wer mit Hilfe einer elektronischen Plattform 
die Erbringung einer Lieferung nach Artikel 3 
Buchstabe d Ziffer 1 ermöglicht, indem er oder 
sie Verkäufer und Verkäuferinnen mit Käufern 
und Käuferinnen zu einem Vertragsabschluss 
auf der Plattform zusammenbringt, gilt gegen-
über dem Käufer oder der Käuferin als Leis-
tungserbringer oder Leistungserbringerin. In 
diesem Fall liegt sowohl zwischen dieser Per-
son und dem Verkäufer oder der Verkäuferin 
als auch zwischen dieser Person und dem 
Käufer oder der Käuferin eine Lieferung vor.
2 Nicht als Leistungserbringer oder Leistungser-
bringerin gilt, wer eine oder mehrere der nach-
folgenden Bedingungen erfüllt:
a.	 Er oder sie ist weder unmittelbar noch mit-

telbar am Bestellvorgang beteiligt.
b.	 Er oder sie erzielt keinen Umsatz, der un-

mittelbar mit dem Geschäft zusammen-
hängt. 

c.	 Er oder sie nimmt lediglich die Zahlungsab-
wicklung im Zusammenhang mit der Liefe-
rung vor.d.	 Er oder sie stellt lediglich 
Platz für Anzeigen zur Verfügung.

e.	 Er oder sie erbringt lediglich Werbeleistun-
gen. 

f.	 Er oder sie leitet lediglich Käufer und Käu-
ferinnen auf andere elektronische Plattfor-
men um oder weiter.
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Art. 21 Abs. 2 Ziff. 1, 3bis und 14bis

2 Von der Steuer ausgenommen sind:
1.	 die Beförderung von Briefen, die unter den 

reservierten Dienst nach Artikel 18 des 
Postgesetzes vom 17. Dezember 20103 
fällt;

3bis.Leistungen der koordinierten Versorgung 
im Zusammenhang mit Heilbehandlungen; 
steuerbar sind jedoch rein administrative 
Leistungen;

3		 SR 783.0

Art. 21	 Von der Steuer ausgenommene 
Leistungen

Art. 21

1 Eine Leistung, die von der Steuer ausgenom-
men ist und für deren Versteuerung nicht nach 
Artikel 22 optiert wird, ist nicht steuerbar.
2 Von der Steuer ausgenommen sind: ² ...
1.	 die Beförderung von Gegenständen, die 

unter die reservierten Dienste nach Artikel 3 
des Postgesetzes vom 30. April 1997 fällt;

2.	 die Spitalbehandlung und die ärztliche 
Heilbehandlung in Spitälern im Bereich der 
Humanmedizin einschliesslich der damit 
eng verbundenen Leistungen, die von Spi-
tälern sowie Zentren für ärztliche Heilbe-
handlung und Diagnostik erbracht werden. 
Die Abgabe von selbst hergestellten oder 
zugekauften Prothesen und orthopädischen 
Apparaten gilt als steuerbare Lieferung;

2.	 ... 
 
 
                                            ..., die von Spi-
tälern, Zentren für ärztliche Heilbehandlung 
und Diagnostik sowie Ambulatorien und 
Tageskliniken erbracht werden. Die Abgabe 
...

3.	 die von Ärzten und Ärztinnen, Zahnärzten 
und Zahnärztinnen, Psychotherapeuten und 
Psychotherapeutinnen, Chiropraktoren und 
Chiropraktorinnen, Physiotherapeuten und 
Physiotherapeutinnen, Naturärzten und 
Naturärztinnen, Entbindungspflegern und 
Hebammen, Pflegefachmännern und Pfle-
gefachfrauen oder Angehörigen ähnlicher 
Heil- und Pflegeberufe erbrachten Heilbe-
handlungen im Bereich der Humanmedizin, 
soweit die Leistungserbringer und Leis-
tungserbringerinnen über eine Berufsaus-
übungsbewilligung verfügen; der Bundesrat 
bestimmt die Einzelheiten. Die Abgabe von 
selbst hergestellten oder zugekauften Pro-
thesen und orthopädischen Apparaten gilt 
als steuerbare Lieferung;

3bis. ... 
                         ... mit Heilbehandlungen;
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4.	 die von Krankenpflegepersonen, Organisa-
tionen der Krankenpflege und der Hilfe zu 
Hause (Spitex) oder in Heimen erbrachten 
Pflegeleistungen, sofern sie ärztlich verord-
net sind;

5.	 die Lieferung von menschlichen Organen 
durch medizinisch anerkannte Institutionen 
und Spitäler sowie von menschlichem 
Vollblut durch Inhaber und Inhaberinnen 
einer hiezu erforderlichen Bewilligung;

6.	 die Dienstleistungen von Gemeinschaften, 
deren Mitglieder Angehörige der in Ziffer 3 
aufgeführten Berufe sind, soweit diese 
Dienstleistungen anteilsmässig zu Selbst-
kosten an die Mitglieder für die unmittelbare 
Ausübung ihrer Tätigkeiten erbracht wer-
den;

7.	 die Beförderung von kranken oder verletz-
ten Personen oder Personen mit Behinde-
rungen in dafür besonders eingerichteten 
Transportmitteln;

8.	 Leistungen von Einrichtungen der Sozialhil-
fe und der sozialen Sicherheit, von gemein-
nützigen Organisationen der Krankenpflege 
und der Hilfe zu Hause (Spitex) und von 
Alters-, Wohn- und Pflegeheimen;

9.	 die mit der Kinder- und Jugendbetreuung 
verbundenen Leistungen durch dafür einge-
richtete Institutionen;

10.	die mit der Kultur- und Bildungsförderung 
von Jugendlichen eng verbundenen Leis-
tungen von gemeinnützigen Jugendaus-
tauschorganisationen; Jugendliche im Sin-
ne dieser Bestimmung sind Personen bis 
zum vollendeten 25. Altersjahr;

11.	die folgenden Leistungen im Bereich der 
Erziehung und Bildung:
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a.	 die Leistungen im Bereich der Erzie-
hung von Kindern und Jugendlichen, 
des Unterrichts, der Ausbildung, der 
Fortbildung und der beruflichen Um-
schulung einschliesslich des von Privat-
lehrern und Privatlehrerinnen oder an 
Privatschulen erteilten Unterrichts,

b.	 Kurse, Vorträge und andere Veranstal-
tungen wissenschaftlicher oder bilden-
der Art; die Referententätigkeit ist von 
der Steuer ausgenommen, unabhängig 
davon, ob das Honorar der unterrichten-
den Person oder ihrem Arbeitgeber 
ausgerichtet wird,

c.	 im Bildungsbereich durchgeführte Prü-
fungen,

d.	 Organisationsdienstleistungen (mit 
Einschluss der damit zusammenhän-
genden Nebenleistungen) der Mitglieder 
einer Einrichtung, die von der Steuer 
ausgenommene Leistungen nach den 
Buchstaben a–c erbringt, an diese Ein-
richtung,

e.	 Organisationsdienstleistungen (mit 
Einschluss der damit zusammenhän-
genden Nebenleistungen) an Dienststel-
len von Bund, Kantonen und Gemein-
den, die von der Steuer ausgenommene 
Leistungen nach den Buchstaben a–c 
entgeltlich oder unentgeltlich erbringen;

12.	das Zurverfügungstellen von Personal 
durch religiöse oder weltanschauliche, 
nichtgewinnstrebige Einrichtungen für Zwe-
cke der Krankenbehandlung, der Sozialhilfe 
und der sozialen Sicherheit, der Kinder- 
und Jugendbetreuung, der Erziehung und 
Bildung sowie für kirchliche, karitative und 
gemeinnützige Zwecke;

12.	das Zurverfügungstellen von Personal für 
Zwecke der Krankenbehandlung durch 
Leistungserbringer nach Artikel 21 Absatz 2 
Ziffer 3, 4, 6 und 7 oder durch religiöse oder 
...
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14bis.für die Zulassung zur Teilnahme an kultu-
rellen Anlässen verlangte Entgelte (z. B. 
Einschreibegebühren) samt den darin ein-
geschlossenen Nebenleistungen;

13.	die Leistungen, die nichtgewinnstrebige 
Einrichtungen mit politischer, gewerkschaft-
licher, wirtschaftlicher, religiöser, patrioti-
scher, weltanschaulicher, philanthropischer, 
ökologischer, sportlicher, kultureller oder 
staatsbürgerlicher Zielsetzung ihren Mitglie-
dern gegen einen statutarisch festgesetzten 
Beitrag erbringen;

14.	dem Publikum unmittelbar erbrachte oder, 
sofern nicht unmittelbar erbracht, von die-
sem unmittelbar wahrnehmbare kulturelle 
Dienstleistungen der nachstehend aufge-
führten Arten:
a.	 Theater-, musikalische und choreogra-

phische Aufführungen sowie Filmvorfüh-
rungen,

b.	 Darbietungen von Schauspielern und 
Schauspielerinnen, Musikern und Musi-
kerinnen, Tänzern und Tänzerinnen und 
anderen ausübenden Künstlern und 
Künstlerinnen, Leistungen von Perso-
nen, die an solchen Darbietungen 
künstlerisch mitwirken, sowie Leistun-
gen von Schaustellern und Schaustelle-
rinnen, einschliesslich der von diesen 
angebotenen Geschicklichkeitsspiele,

c.	 Besuche von Museen, Galerien, Denk-
mälern, historischen Stätten sowie bota-
nischen und zoologischen Gärten,

d.	 Dienstleistungen von Bibliotheken, Ar-
chiven und Dokumentationsstellen, 
namentlich die Einsichtgewährung in 
Text-, Ton- und Bildträger in ihren 
Räumlichkeiten; steuerbar ist jedoch die 
Lieferung von Gegenständen (ein-
schliesslich Gebrauchsüberlassung) 
solcher Institutionen;
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15.	für sportliche Anlässe verlangte Entgelte 
einschliesslich derjenigen für die Zulassung 
zur Teilnahme an solchen Anlässen (z. B. 
Startgelder) samt den darin eingeschlosse-
nen Nebenleistungen;

16.	kulturelle Dienstleistungen, die Lieferung 
von Werken kultureller Natur durch deren 
Urheber und Urheberinnen wie Schriftsteller 
und Schriftstellerinnen, Komponisten und 
Komponistinnen, Filmschaffende, Kunstma-
ler und Kunstmalerinnen, Bildhauer und 
Bildhauerinnen sowie Dienstleistungen, die 
von den Verlegern und Verlegerinnen und 
den Verwertungsgesellschaften zur Verbrei-
tung dieser Werke erbracht werden; dies 
gilt auch für Werke zweiter Hand nach Arti-
kel 3 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. 
Oktober 1992, die kultureller Natur sind;

17.	die Leistungen bei Veranstaltungen wie 
Basaren, Flohmärkten und Tombolas von 
Einrichtungen, die von der Steuer ausge-
nommene Tätigkeiten auf dem Gebiet des 
nichtgewinnstrebigen Sports und Kultur-
schaffens, auf dem Gebiet der Krankenbe-
handlung, der Sozialhilfe und der sozialen 
Sicherheit und der Kinder- und Jugendbe-
treuung ausüben, sowie von gemeinnützi-
gen Organisationen der Krankenpflege und 
der Hilfe zu Hause (Spitex) und von Alters-, 
Wohn- und Pflegeheimen, sofern die Veran-
staltungen dazu bestimmt sind, diesen 
Einrichtungen eine finanzielle Unterstüt-
zung zu verschaffen, und ausschliesslich zu 
ihrem Nutzen durchgeführt werden; Leis-
tungen von Einrichtungen der Sozialhilfe 
und der sozialen Sicherheit, die diese mit-
tels Brockenhäusern ausschliesslich zu 
ihrem Nutzen erbringen;

18.	im Versicherungsbereich:
a.	 Versicherungs- und Rückversicherungsleis-

tungen,
b.	 Sozialversicherungsleistungen,
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c.	 die folgenden Leistungen im Bereich der 
Sozialversicherungen und Prävention:
–	 Leistungen von Einrichtungen der So-

zialversicherungen untereinander
–	 Leistungen von Durchführungsorganen 

aufgrund gesetzlich vorgeschriebener 
Präventionsaufgaben

–	 Leistungen, die der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung dienen,

d.	 Leistungen im Rahmen der Tätigkeit als 
Versicherungsvertreter oder Versicherungs-
vertreterin, als Versicherungsmakler oder 
Versicherungsmaklerin;

19.	die folgenden Umsätze im Bereich des 
Geld- und Kapitalverkehrs:

19.	...

a.	 die Gewährung und die Vermittlung von 
Krediten und die Verwaltung von Krediten 
durch die Kreditgeber und Kreditgeberin-
nen,

b.	 die Vermittlung und die Übernahme von 
Verbindlichkeiten, Bürgschaften und ande-
ren Sicherheiten und Garantien sowie die 
Verwaltung von Kreditsicherheiten durch 
die Kreditgeber und Kreditgeberinnen,

c.	 die Umsätze, einschliesslich Vermittlung, im 
Einlagengeschäft und Kontokorrentverkehr, 
im Zahlungs- und Überweisungsverkehr, im 
Geschäft mit Geldforderungen, Checks und 
anderen Handelspapieren; steuerbar ist 
jedoch die Einziehung von Forderungen im 
Auftrag des Gläubigers (Inkassogeschäft),

d.	 die Umsätze, einschliesslich Vermittlung, 
die sich auf gesetzliche Zahlungsmittel 
(in- und ausländische Valuten wie Devisen, 
Banknoten, Münzen) beziehen; steuerbar 
sind jedoch Sammlerstücke (Banknoten 
und Münzen), die normalerweise nicht als 
gesetzliches Zahlungsmittel verwendet 
werden,
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e.	 die Umsätze (Kassa- und Termingeschäfte), 
einschliesslich Vermittlung, von Wertpapie-
ren, Wertrechten und Derivaten sowie von 
Anteilen an Gesellschaften und anderen 
Vereinigungen; steuerbar sind jedoch die 
Verwahrung und die Verwaltung von Wert-
papieren, Wertrechten und Derivaten sowie 
von Anteilen (namentlich Depotgeschäft) 
einschliesslich Treuhandanlagen,

f.	 dem Anbieten von Anteilen an kollektiven 
Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagenge-
setz vom 23. Juni 2006 (KAG) und die 
Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen 
nach dem KAG durch Personen, die diese 
verwalten oder aufbewahren, die Fondslei-
tungen, die Depotbanken und deren Beauf-
tragte; als Beauftragte werden alle natürli-
chen oder juristischen Personen betrachtet, 
denen die kollektiven Kapitalanlagen nach 
dem KAG oder dem Finanzinstitutsgesetz 
vom 15. Juni 2018 Aufgaben delegieren 
können; das Anbieten von Anteilen und die 
Verwaltung von Investmentgesellschaften 
mit festem Kapital nach Artikel 110 KAG 
richtet sich nach Buchstabe e;

g.	 das Anbieten von Anlagegruppen von Anla-
gestiftungen gemäss Bundesgesetz über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG) 
und die Verwaltung von Anlagegruppen 
nach BVG durch Personen, die diese ver-
walten oder aufbewahren und die Depot-
banken und deren Beauftragte; als Beauf-
tragte werden alle natürlichen oder 
juristischen Personen betrachtet, denen die 
Anlagestiftungen nach der Verordnung über 
die Anlagestiftungen vom 10. und 22. Juni 
2012 Aufgaben delegieren können;
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20.	die Übertragung und die Bestellung von 
dinglichen Rechten an Grundstücken sowie 
die Leistungen von Stockwerkeigentümer-
gemeinschaften an die Stockwerkeigentü-
mer und Stockwerkeigentümerinnen, soweit 
die Leistungen in der Überlassung des 
gemeinschaftlichen Eigentums zum Ge-
brauch, seinem Unterhalt, seiner Instand-
setzung und sonstigen Verwaltung sowie 
der Lieferung von Wärme und ähnlichen 
Gegenständen bestehen;

21.	die Überlassung von Grundstücken und 
Grundstücksteilen zum Gebrauch oder zur 
Nutzung; steuerbar sind jedoch:

a.	 die Vermietung von Wohn- und Schlafräu-
men zur Beherbergung von Gästen sowie 
die Vermietung von Sälen im Hotel- und 
Gastgewerbe,

b.	 die Vermietung von Campingplätzen,
c.	 die Vermietung von nicht im Gemeinge-

brauch stehenden Plätzen für das Abstellen 
von Fahrzeugen, ausser es handle sich um 
eine unselbstständige Nebenleistung zu 
einer von der Steuer ausgenommenen 
Immobilienvermietung,

d.	 die Vermietung und Verpachtung von fest 
eingebauten Vorrichtungen und Maschinen, 
die zu einer Betriebsanlage, nicht jedoch zu 
einer Sportanlage gehören,

e.	 die Vermietung von Schliessfächern,
f.	 die Vermietung von Messestandflächen und 

einzelner Räume in Messe- und Kongress-
gebäuden;

22.	die Lieferung von im Inland gültigen Post-
wertzeichen und sonstigen amtlichen Wert-
zeichen höchstens zum aufgedruckten 
Wert;
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23.	die Umsätze bei Geldspielen, soweit die 
Bruttospielerträge der Spielbankenabgabe 
nach Artikel 119 des Geldspielgesetzes 
vom 29. September 2017 unterliegen oder 
der damit erzielte Reingewinn vollumfäng-
lich für gemeinnützige Zwecke im Sinne 
von Artikel 125 des genannten Gesetzes 
verwendet wird;

24.	die Lieferung gebrauchter beweglicher 
Gegenstände, die ausschliesslich zur Er-
bringung von nach diesem Artikel von der 
Steuer ausgenommenen Leistungen ver-
wendet wurden;

25.	...
26.	die Veräusserung von im eigenen Betrieb 

gewonnenen Erzeugnissen der Landwirt-
schaft, der Forstwirtschaft sowie der Gärt-
nerei durch Landwirte und Landwirtinnen, 
Forstwirte und Forstwirtinnen oder Gärtner 
und Gärtnerinnen sowie der Verkauf von 
Vieh durch Viehhändler und Viehhändlerin-
nen und der Verkauf von Milch durch Milch-
sammelstellen an milchverarbeitende Be-
triebe;

27.	Bekanntmachungsleistungen, die gemein-
nützige Organisationen zugunsten Dritter 
oder Dritte zugunsten gemeinnütziger Or-
ganisationen erbringen;

28.	 Leistungen:
a.	 zwischen den Organisationseinheiten des 

gleichen Gemeinwesens,
b.	 zwischen privat- oder öffentlich-rechtlichen 

Gesellschaften, an denen ausschliesslich 
Gemeinwesen beteiligt sind, und den an 
der Gesellschaft beteiligten Gemeinwesen 
und deren Organisationseinheiten,

c.	 zwischen Anstalten oder Stiftungen, die 
ausschliesslich von Gemeinwesen gegrün-
det wurden, und den an der Gründung 
beteiligten Gemeinwesen und deren Orga-
nisationseinheiten; 
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28bis.das Zurverfügungstellen von Personal 
durch Gemeinwesen an andere Gemeinwe-
sen;

29.	die Ausübung von Funktionen der Schieds-
gerichtsbarkeit;

30.	Leistungen zwischen Bildungs- und For-
schungsinstitutionen, die an einer Bil-
dungs- und Forschungskooperation beteiligt 
sind, sofern sie im Rahmen der Kooperati-
on erfolgen, unabhängig davon, ob die 
Bildungs- und Forschungskooperation als 
Mehrwertsteuersubjekt auftritt.

3 Ob eine in Absatz 2 genannte Leistung von 
der Steuer ausgenommen ist, bestimmt sich 
unter Vorbehalt von Absatz 4 ausschliesslich 
nach deren Gehalt und unabhängig davon, wer 
die Leistung erbringt oder empfängt.
4 Ist eine Leistung in Absatz 2 entweder auf-
grund von Eigenschaften des Leistungserbrin-
gers beziehungsweise der Leistungserbringerin 
oder des Leistungsempfängers beziehungswei-
se der Leistungsempfängerin von der Steuer 
ausgenommen, so gilt die Ausnahme nur für 
Leistungen, die von einer Person mit diesen 
Eigenschaften erbracht oder empfangen wer-
den.
5 Der Bundesrat bestimmt die von der Steuer 
ausgenommenen Leistungen näher; dabei 
beachtet er das Gebot der Wettbewerbsneutra-
lität.
6 Organisationseinheiten eines Gemeinwesens 
nach Absatz 2 Ziffer 28 sind dessen Dienststel-
len, dessen privat- und öffentlich-rechtliche 
Gesellschaften, sofern weder andere Gemein-
wesen noch andere Dritte daran beteiligt sind, 
sowie dessen Anstalten und Stiftungen, sofern 
das Gemeinwesen sie ohne Beteiligung ande-
rer Gemeinwesen oder anderer Dritter gegrün-
det hat..
7 Der Bundesrat legt fest, welche Institutionen 
als Bildungs- und Forschungsinstitutionen nach 
Absatz 2 Ziffer 30 gelten.
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Art. 23 Abs. 2 Ziff. 10, 12 und 13 sowie Abs. 5 
zweiter Satz

2 Von der Steuer sind befreit:

Art. 23	 Von der Steuer befreite Leistun-
gen

Art. 23

1 Ist eine Leistung nach diesem Artikel von der 
Steuer befreit, so ist auf dieser Leistung keine 
Inlandsteuer geschuldet.
2 Von der Steuer sind befreit: 2 ...
1.	 die Lieferung von Gegenständen mit Aus-

nahme der Überlassung zum Gebrauch 
oder zur Nutzung, die direkt ins Ausland 
befördert oder versendet werden;

2.	 die Überlassung zum Gebrauch oder zur 
Nutzung, namentlich die Vermietung und 
Vercharterung, von Gegenständen, sofern 
die Gegenstände vom Lieferungsempfän-
ger oder von der Lieferungsempfängerin 
selbst überwiegend im Ausland genutzt 
werden;

3.	 die Lieferung von Gegenständen, die im 
Rahmen eines Transitverfahrens (Art. 49 
ZG), Zolllagerverfahrens (Art. 50–57 ZG), 
Zollverfahrens der vorübergehenden Ver-
wendung (Art. 58 ZG) oder der aktiven 
Veredelung (Art. 59 ZG) nachweislich im 
Inland unter Zollüberwachung standen, 
sofern das Verfahren ordnungsgemäss 
oder mit nachträglicher Bewilligung der 
Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) 
abgeschlossen wurde;

3bis.die Lieferung von Gegenständen, die we-
gen Einlagerung in einem Zollfreilager 
(Art. 62–66 ZG) nachweislich im Inland 
unter Zollüberwachung standen und diesen 
Zollstatus nicht rückwirkend verloren ha-
ben;

4.	 das Verbringen oder Verbringenlassen von 
Gegenständen ins Ausland, das nicht im 
Zusammenhang mit einer Lieferung steht;
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5.	 das mit der Einfuhr von Gegenständen im 
Zusammenhang stehende Befördern oder 
Versenden von Gegenständen und alle 
damit zusammenhängenden Leistungen bis 
zum Bestimmungsort, an den die Gegen-
stände im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuerschuld nach Artikel 56 zu befördern 
sind; entsteht keine Steuerschuld, so gilt für 
den massgebenden Zeitpunkt Artikel 69 ZG 
sinngemäss;

6.	 das mit der Ausfuhr von Gegenständen des 
zollrechtlich freien Verkehrs im Zusammen-
hang stehende Befördern oder Versenden 
von Gegenständen und alle damit zusam-
menhängenden Leistungen;

7. 	 Beförderungsleistungen und Nebentätigkei-
ten des Logistikgewerbes wie Beladen, 
Entladen, Umschlagen, Abfertigen oder 
Zwischenlagern:
a.	 bei denen der Ort der Dienstleistung 

nach Artikel 8 Absatz 1 im Inland liegt, 
die Dienstleistung selbst aber aus-
schliesslich im Ausland ausgeführt wird, 
oder

b.	 die im Zusammenhang mit Gegenstän-
den unter Zollüberwachung erbracht 
werden;
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10.	von Reisebüros in eigenem Namen er-
brachte Dienstleistungen, die:
a.	 im Ausland bewirkt werden, oder
b.	 gemäss diesem Artikel von der Steuer 

befreit wären, wenn sie nicht von einem 
Reisebüro erbracht würden;  
 
 
 

8.	 die Lieferung von Luftfahrzeugen an Luft-
verkehrsunternehmen, die gewerbsmässige 
Luftfahrt im Beförderungs- oder Charterver-
kehr betreiben und deren Umsätze aus 
internationalen Flügen jene aus dem Bin-
nenluftverkehr übertreffen; Umbauten, Ins-
tandsetzungen und Wartungen an Luftfahr-
zeugen, die solche 
Luftverkehrsunternehmen im Rahmen einer 
Lieferung erworben haben; Lieferungen, 
Instandsetzungen und Wartungen der in 
diese Luftfahrzeuge eingebauten Gegen-
stände oder der Gegenstände für ihren 
Betrieb; Lieferungen von Gegenständen zur 
Versorgung dieser Luftfahrzeuge sowie 
Dienstleistungen, die für den unmittelbaren 
Bedarf dieser Luftfahrzeuge und ihrer La-
dungen bestimmt sind;

9.	 die Dienstleistungen von ausdrücklich in 
fremdem Namen und für fremde Rechnung 
handelnden Vermittlern und Vermittlerinnen, 
wenn die vermittelte Leistung entweder 
nach diesem Artikel von der Steuer befreit 
ist oder ausschliesslich im Ausland bewirkt 
wird; wird die vermittelte Leistung sowohl 
im Inland als auch im Ausland bewirkt, so 
ist nur der Teil der Vermittlung von der 
Steuer befreit, der auf Leistungen im Aus-
land oder auf Leistungen, die nach diesem 
Artikel von der Steuer befreit sind, entfällt;

10.	in eigenem Namen erbrachte Dienstleistun-
gen von Reisebüros und Organisatoren von 
Veranstaltungen, soweit sie Lieferungen 
und Dienstleistungen Dritter in Anspruch 
nehmen, die von diesen im Ausland bewirkt 
werden; werden diese Leistungen Dritter 
sowohl im Inland als auch im Ausland er-
bracht, so ist nur der Teil der Dienstleistung 
des Reisebüros oder des Organisators von 
der Steuer befreit, der auf Leistungen im 
Ausland entfällt;

10.	Streichen (= gemäss geltendem Recht)
(siehe Art. 8 Abs. 2 Bst. b)
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12.	die Umsätze, die mit Gold und Legierungen 
von Gold der folgenden Form erzielt wer-
den:
a.	 staatlich geprägte Goldmünzen der 

Zolltarifnummern 7118.9010 und 
9705.00004,

b.	 Gold zu Anlagezwecken mit einem Min-
destfeingehalt von 995 Tausendsteln, in 
Form von:

–	 gegossenen Barren, versehen mit der 
Angabe des Feingehalts und dem 
Stempelzeichen eines anerkannten 
Prüfer-Schmelzers, oder

–	 gestanzten Plättchen, versehen mit der 
Angabe des Feingehalts und dem 
Stempelzeichen eines anerkannten 
Prüfer-Schmelzers oder einer in der 
Schweiz registrierten Verantwortlich-
keitsmarke,

c.	 Gold in Form von Granalien mit einem 
Mindestfeingehalt von 995 Tausends-
teln, die von einem anerkannten Prü-
fer-Schmelzer verpackt und versiegelt 
wurden,

d.	 Gold in Rohform oder in Form von Halb-
zeug, das zur Raffination oder Rückge-
winnung bestimmt ist, sowie Gold in 
Form von Abfällen und Schrott,

e.	 Legierungen von Gold nach Buchsta-
be d, sofern sie zwei oder mehr Ge-
wichtsprozent Gold oder, wenn Platin 
enthaltend, mehr Gold als Platin aufwei-
sen;

4		 SR 632.10 Anhang

11.	die Lieferung von Gegenständen nach 
Artikel 17 Absatz 1bis ZG an ins Ausland 
abfliegende oder aus dem Ausland ankom-
mende Reisende.
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13.	die Lieferung von Gegenständen durch 
einen Verkäufer oder eine Verkäuferin, die 
mit Hilfe einer elektronischen Plattform 
ermöglicht wird, sofern die Person, die die 
Lieferung ermöglicht hat, nach Artikel 20a 
als Leistungserbringerin gilt und im Register 
der steuerpflichtigen Personen eingetragen 
ist.

5 ... 
 
 
 
                                                        ... Die 
Nachweise können in elektronischer Form 
erbracht werden.

Art. 24 Abs. 5bis

3 Direkte Ausfuhr nach Absatz 2 Ziffer 1 liegt 
vor, wenn der Gegenstand der Lieferung ohne 
Ingebrauchnahme im Inland ins Ausland aus-
geführt oder in ein offenes Zolllager oder Zollf-
reilager ausgeführt wird. Bei Reihengeschäften 
erstreckt sich die direkte Ausfuhr auf alle betei-
ligten Lieferanten und Lieferantinnen. Der Ge-
genstand der Lieferung kann vor der Ausfuhr 
durch Beauftragte des nicht steuerpflichtigen 
Abnehmers oder der nicht steuerpflichtigen 
Abnehmerin bearbeitet oder verarbeitet wer-
den.
4 Der Bundesrat kann zur Wahrung der Wettbe-
werbsneutralität Beförderungen im grenzüber-
schreitenden Luft-, Eisenbahn- und Busverkehr 
von der Steuer befreien.
5 Das Eidgenössische Finanzdepartement 
(EFD) regelt die Bedingungen, unter denen 
Inlandlieferungen zwecks Ausfuhr im Reisever-
kehr von der Steuer befreit sind, und legt die 
hierfür erforderlichen Nachweise fest.

Art. 24	 Bemessungsgrundlage
1 Die Steuer wird vom tatsächlich empfangenen 
Entgelt berechnet. Zum Entgelt gehören na-
mentlich auch der Ersatz aller Kosten, selbst 
wenn diese gesondert in Rechnung gestellt 
werden, sowie die von der steuerpflichtigen 
Person geschuldeten öffentlich-rechtlichen 
Abgaben. Die Absätze 2 und 6 bleiben vorbe-
halten.
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5bis Gilt eine Person als Leistungserbringerin 
nach Artikel 20a, so entspricht das Entgelt für 
die Lieferung, die sie ermöglicht hat, dem Wert, 
den sie dem Käufer oder der Käuferin des 
Gegenstandes mitgeteilt hat.

2 Bei Leistungen an eng verbundene Personen 
(Art. 3 Bst. h) gilt als Entgelt der Wert, der unter 
unabhängigen Dritten vereinbart würde.
3 Bei Tauschverhältnissen gilt der Marktwert 
jeder Leistung als Entgelt für die andere Leis-
tung.
4 Bei Austauschreparaturen umfasst das Ent-
gelt lediglich den Werklohn für die ausgeführte 
Arbeit.
5 Bei Leistungen an Zahlungs statt gilt als Ent-
gelt der Betrag, der dadurch ausgeglichen wird.

6 Nicht in die Bemessungsgrundlage einbezo-
gen werden:
a.	 Billettsteuern, Handänderungssteuern so-

wie die auf der Leistung geschuldete Mehr-
wertsteuer selbst;

b.	 Beträge, welche die steuerpflichtige Person 
von der die Leistung empfangenden Person 
als Erstattung der in deren Namen und für 
deren Rechnung getätigten Auslagen er-
hält, sofern sie diese gesondert ausweist 
(durchlaufende Posten);

c.	 der Anteil des Entgelts, der bei der Veräu-
sserung eines unbeweglichen Gegenstan-
des auf den Wert des Bodens entfällt;

d.	 die im Preis für Entsorgungs- und Versor-
gungsleistungen eingeschlossenen kanto-
nalen Abgaben an Wasser-, Abwasser- 
oder Abfallfonds, soweit diese Fonds 
daraus an Entsorgungsanstalten oder 
Wasserwerke Beiträge ausrichten.
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Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. 10

2 Der reduzierte Steuersatz von 2,5 Prozent 
findet Anwendung:
a.	 auf der Lieferung folgender Gegenstände:

10.	Produkte für die Monatshygiene;

Art. 25	 Steuersätze
1 Die Steuer beträgt 7,7 Prozent (Normalsatz); 
vorbehalten bleiben die Absätze 2 und 3.
2 Der reduzierte Steuersatz von 2,5 Prozent 
findet Anwendung:
a.	 auf der Lieferung folgender Gegenstände:

1.	 Wasser in Leitungen,
2.	 Lebensmittel nach dem Lebensmittelge-

setz vom 20. Juni 2014, mit Ausnahme 
alkoholischer Getränke,

3.	 Vieh, Geflügel, Fische,
4.	 Getreide,

5.	 Sämereien, Setzknollen und -zwiebeln, 
lebende Pflanzen, Stecklinge, Pfropfrei-
ser sowie Schnittblumen und Zweige, 
auch zu Arrangements, Sträussen, 
Kränzen und dergleichen veredelt; ge-
sonderte Rechnungsstellung vorausge-
setzt, unterliegt die Lieferung dieser 
Gegenstände auch dann dem reduzier-
ten Steuersatz, wenn sie in Kombination 
mit einer zum Normalsatz steuerbaren 
Leistung erbracht wird,

6.	 Futtermittel, Silagesäuren, Streumittel 
für Tiere,

7.	 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Mulch 
und anderes pflanzliches Abdeckmateri-
al,

8.	 Medikamente,
9.	 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und 

andere Druckerzeugnisse ohne Rekla-
mecharakter der vom Bundesrat zu 
bestimmenden Arten;

abis.auf elektronische Zeitungen, Zeitschriften 
und Bücher ohne Reklamecharakter der 
vom Bundesrat zu bestimmenden Arten;
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b.	 auf den Dienstleistungen der Radio- und 
Fernsehgesellschaften, mit Ausnahme der 
Dienstleistungen mit gewerblichem Charak-
ter;

c.	 auf den Leistungen nach Artikel 21 Absatz 
2 Ziffern 14–16;

d.	 auf den Leistungen im Bereich der Land-
wirtschaft, die in einer mit der Urproduktion 
in unmittelbarem Zusammenhang stehen-
den Bearbeitung des Bodens oder Bearbei-
tung von mit dem Boden verbundenen 
Erzeugnissen der Urproduktion bestehen.

3 Für Lebensmittel, die im Rahmen von gastge-
werblichen Leistungen abgegeben werden, gilt 
der Normalsatz. Als gastgewerbliche Leistung 
gilt die Abgabe von Lebensmitteln, wenn die 
steuerpflichtige Person sie beim Kunden oder 
bei der Kundin zubereitet beziehungsweise 
serviert oder wenn sie für deren Konsum an 
Ort und Stelle besondere Vorrichtungen bereit-
hält. Sind Lebensmittel, mit Ausnahme alkoholi-
scher Getränke, zum Mitnehmen oder zur Aus-
lieferung bestimmt, so findet der reduzierte 
Steuersatz Anwendung, sofern geeignete orga-
nisatorische Massnahmen zur Abgrenzung 
dieser Leistungen von den gastgewerblichen 
Leistungen getroffen worden sind; andernfalls 
gilt der Normalsatz. Werden Lebensmittel, mit 
Ausnahme alkoholischer Getränke, in Verpfle-
gungsautomaten angeboten, so findet der 
reduzierte Steuersatz Anwendung.
4 Die Steuer auf Beherbergungsleistungen 
beträgt 3,7 Prozent (Sondersatz). Der Sonder-
satz gilt bis zum 31. Dezember 2020 oder, 
sofern die Frist nach Artikel 196 Ziffer 14 Ab-
satz 1 Bundesverfassung verlängert wird, bis 
längstens zum 31. Dezember 2027. Als Beher-
bergungsleistung gilt die Gewährung von Un-
terkunft einschliesslich der Abgabe eines Früh-
stücks, auch wenn dieses separat berechnet 
wird.
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Art. 35 Abs. 1 und 1bis

1 Innerhalb der Steuerperiode erfolgt die Ab-
rechnung der Steuer vierteljährlich. Bei der 
Abrechnung nach Saldosteuersätzen (Art. 37 
Abs. 1 und 2) erfolgt die Abrechnung halbjähr-
lich.

1bis Auf Antrag der steuerpflichtigen Person 
erfolgt die Abrechnung:
a.	 bei regelmässigem Vorsteuerüberschuss: 

monatlich;
b.	 bei einem Umsatz von nicht mehr als 

5 005 000 Franken pro Jahr aus steuerba-
ren Leistungen: jährlich.

Einfügen vor dem Gliederungstitel des 2. Ab-
schnitts

Art. 35a	 Jährliche Abrechnung
1 Die ESTV kann steuerpflichtigen Personen, 
die ihren Abrechnungs- und Zahlungspflichten 
nicht oder nur teilweise nachkommen, die Ge-
nehmigung zur Anwendung der jährlichen Ab-
rechnung verweigern oder deren Genehmigung 
widerrufen.
2 Die jährliche Abrechnung muss während 
mindestens einer ganzen Steuerperiode beibe-
halten werden.

5 Der Bundesrat bestimmt die in Absatz 2 be-
zeichneten Gegenstände und Dienstleistungen 
näher; dabei beachtet er das Gebot der Wett-
bewerbsneutralität.

Art. 35	 Abrechnungsperiode
1 Innerhalb der Steuerperiode erfolgt die Ab-
rechnung der Steuer:

b.	 bei der Abrechnung nach Saldosteuersät-
zen (Art. 37 Abs. 1 und 2): halbjährlich;

a.	 in der Regel vierteljährlich;

c.	 bei regelmässigem Vorsteuerüberschuss: 
auf Antrag der steuerpflichtigen Person 
monatlich.

2 Auf Antrag gestattet die ESTV in begründeten 
Fällen andere Abrechnungsperioden und setzt 
die Bedingungen dafür fest.
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3 Wer von der jährlichen zur monatlichen, vier-
teljährlichen oder halbjährlichen Abrechnung 
wechselt, kann frühestens nach drei Steuerpe-
rioden wieder zur jährlichen Abrechnung wech-
seln.
4 Wechsel sind jeweils auf den Beginn einer 
Steuerperiode möglich.

Art. 40 Abs. 3

Art. 37a
Steuerpflichtige ohne Wohn- und Geschäftssitz 
im Inland, deren Umsatz mit steuerbaren Leis-
tungen im Inland bis CHF 250 000 pro Steuer-
periode beträgt, müssen keinen Vertreter nach 
Artikel 67 MWSTG bestimmen und haben nach 
den Regeln der Saldosteuersatzmethode ge-
mäss Artikel 37 Absatz 2 ff. über jede Leistung 
im Inland innert 10 Tagen ab Bezahlung der 
Leistung einzeln mit der ESTV über einfache 
Zahlung gegen Steuerbescheinigung abzu-
rechnen. Die ESTV kann das ordentliche Ab-
rechnungsverfahren anordnen, sofern die kor-
rekte Abrechnung nicht sichergestellt ist.
(siehe Art. 67 Abs. 1bis und 1ter)

Art. 40	 Entstehung der Steuerforderung
1 Im Falle der Abrechnung nach vereinbarten 
Entgelten entsteht der Anspruch auf Vorsteuer-
abzug im Zeitpunkt des Empfangs der Rech-
nung. Die Umsatzsteuerschuld entsteht:
a.	 mit der Rechnungsstellung;
b.	 mit der Ausgabe der Teilrechnung oder mit 

der Vereinnahmung der Teilzahlung, wenn 
die Leistungen zu aufeinander folgenden 
Teilrechnungen oder Teilzahlungen Anlass 
geben;

c.	 mit der Vereinnahmung des Entgelts bei 
Vorauszahlungen für nicht von der Steuer 
befreite Leistungen sowie bei Leistungen 
ohne Rechnungsstellung.
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3 Der Anspruch auf Vorsteuerabzug aufgrund 
der Bezugsteuer entsteht im Zeitpunkt der 
Abrechnung über diese Bezugsteuer (Art. 48).

Art. 45 Abs. 1 Bst. e
1 Der Bezugsteuer unterliegen:

2 Im Falle der Abrechnung nach vereinnahmten 
Entgelten entsteht der Anspruch auf Vorsteuer-
abzug im Zeitpunkt der Bezahlung. Die Um-
satzsteuerschuld entsteht mit der Vereinnah-
mung des Entgelts.
3 Der Anspruch auf Vorsteuerabzug aufgrund 
der Bezugsteuer entsteht im Zeitpunkt der 
Abrechnung über diese Bezugsteuer (Art. 47).
4 Der Anspruch auf Vorsteuerabzug aufgrund 
der Einfuhrsteuer entsteht am Ende der Ab-
rechnungsperiode, in der die Steuer festgesetzt 
wurde.

Art. 45	 Bezugsteuerpflicht
1 Der Bezugsteuer unterliegen:
a.	 Dienstleistungen, deren Ort sich nach Arti-

kel 8 Absatz 1 im Inland befindet und die 
erbracht werden durch Unternehmen mit 
Sitz im Ausland, die nicht im Register der 
steuerpflichtigen Personen eingetragen 
sind, mit Ausnahme von Telekommunika-
tions- oder elektronischen Dienstleistungen 
an nicht steuerpflichtige Empfänger und 
Empfängerinnen;

b.	 die Einfuhr von Datenträgern ohne Markt-
wert mit den darin enthaltenen Dienstleis-
tungen und Rechten (Art. 52 Abs. 2);

c.	 die Lieferung von unbeweglichen Gegen-
ständen im Inland, die nicht der Einfuhr-
steuer unterliegt und die erbracht wird 
durch Unternehmen mit Sitz im Ausland, die 
nicht im Register der steuerpflichtigen Per-
sonen eingetragen sind, mit Ausnahme des 
Überlassens solcher Gegenstände zum 
Gebrauch oder zur Nutzung;

d.	 die Lieferung von Elektrizität in Leitungen, 
Gas über das Erdgasverteilnetz und Fern-
wärme durch Unternehmen mit Sitz im 
Ausland an steuerpflichtige Personen im 
Inland.
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e.	 die Übertragung von Emissionsrechten, 
Zertifikaten und Bescheinigungen für Emis-
sionsverminderungen, Herkunftsnachwei-
sen für Elektrizität und ähnlichen Rechten, 
Bescheinigungen und Zertifikaten durch 
Unternehmen mit Sitz im Ausland oder 
Inland, die nicht nach Artikel 21 Absatz 2 
Ziffer 19 Buchstabe e von der Inlandsteuer 
ausgenommen ist.

Art. 53 Abs. 1 Bst. m
1 Von der Steuer befreit ist die Einfuhr von:

2 Steuerpflichtig für Leistungen nach Absatz 1 
ist deren Empfänger oder Empfängerin, sofern 
er oder sie:
a.	 nach Artikel 10 steuerpflichtig ist; oder

b.	 im Kalenderjahr solche Leistungen für mehr 
als 10 000 Franken bezieht.

Art. 53	 Steuerbefreite Einfuhren
1 Von der Steuer befreit ist die Einfuhr von:
a.	 Gegenständen in kleinen Mengen, von 

unbedeutendem Wert oder mit geringfügi-
gem Steuerbetrag; das EFD erlässt die 
näheren Bestimmungen;

b.	 menschlichen Organen durch medizinisch 
anerkannte Institutionen und Spitäler sowie 
von menschlichem Vollblut durch Inhaber 
und Inhaberinnen einer hierzu erforderli-
chen Bewilligung;

c.	 Kunstwerken, die von Kunstmalern und 
Kunstmalerinnen oder Bildhauern und Bild-
hauerinnen persönlich geschaffen wurden 
und von ihnen selbst oder in ihrem Auftrag 
ins Inland verbracht werden, unter Vorbe-
halt von Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c;

d.	 Gegenständen, die nach Artikel 8 Absatz 2 
Buchstaben b–d, g und i–l ZG zollfrei sind;
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e.	 Gegenständen nach Artikel 23 Absatz 2 
Ziffer 8, die im Rahmen einer Lieferung von 
Luftverkehrsunternehmen nach Artikel 23 
Absatz 2 Ziffer 8 eingeführt oder die von 
solchen Luftverkehrsunternehmen ins In-
land verbracht werden, sofern diese die 
Gegenstände vor der Einfuhr im Rahmen 
einer Lieferung bezogen haben und nach 
der Einfuhr für eigene zum Vorsteuerabzug 
berechtigende unternehmerische Tätigkei-
ten (Art. 28) verwenden;

f.	 Gegenständen, die nach dem Ausfuhrver-
fahren (Art. 61 ZG) veranlagt worden sind 
und unverändert an den Absender oder die 
Absenderin im Inland zurückgesandt wer-
den, sofern sie nicht wegen der Ausfuhr von 
der Steuer befreit worden sind; ist die Steu-
er beachtlich, so erfolgt die Steuerbefreiung 
durch Rückerstattung; die Bestimmungen 
von Artikel 59 gelten sinngemäss;

g.	 Elektrizität in Leitungen, Gas über das 
Erdgasverteilnetz und Fernwärme;

h.	 Gegenständen, die in völkerrechtlichen 
Verträgen für steuerfrei erklärt werden;

i.	 Gegenständen, die nach den Artikeln 9 und 
58 ZG zur vorübergehenden Verwendung 
oder nach den Artikeln 12 und 59 ZG zur 
aktiven Veredelung nach dem Verfahren mit 
Rückerstattungsanspruch ins Inland einge-
führt werden, unter Vorbehalt von Artikel 54 
Absatz 1 Buchstabe d;

j.	 Gegenständen, die zur Lohnveredelung im 
Rahmen eines Werkvertrags von einer im 
Inland als steuerpflichtig eingetragenen 
Person vorübergehend ins Inland eingeführt 
und nach dem Verfahren der aktiven Ver-
edelung mit bedingter Zahlungspflicht 
(Nichterhebungsverfahren) veranlagt wer-
den (Art. 12 und 59 ZG);
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m.	 Gold und Legierungen von Gold nach Arti-
kel 23 Absatz 2 Ziffer 12.

k.	 Gegenständen, die nach den Artikeln 9 und 
58 ZG zur vorübergehenden Verwendung 
oder nach den Artikeln 13 und 60 ZG zur 
passiven Lohnveredelung im Rahmen eines 
Werkvertrages aus dem Inland ausgeführt 
und an den Absender oder die Absenderin 
im Inland zurückgesandt werden, unter 
Vorbehalt von Artikel 54 Absatz 1 Buchsta-
be e;

l.	 Gegenständen, die zur Lohnveredelung im 
Rahmen eines Werkvertrags nach dem 
Ausfuhrverfahren (Art. 61 ZG) ins Ausland 
verbracht worden sind und an den Absen-
der oder die Absenderin im Inland zurück-
gesandt werden, unter Vorbehalt von Artikel 
54 Absatz 1 Buchstabe f.

2 Der Bundesrat kann Gegenstände, die er 
nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a ZG für 
zollfrei erklärt, von der Einfuhrsteuer befreien.
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Art. 63 Abs. 1

1 Die folgenden steuerpflichtigen Personen 
können die auf der Einfuhr von Gegenständen 
geschuldete Steuer, statt sie dem BAZG zu 
entrichten, in der periodischen Steuerabrech-
nung mit der ESTV deklarieren (Verlagerungs-
verfahren):
a.	 bei der ESTV registrierte und nach der 

effektiven Methode abrechnende steuer-
pflichtige Importeure und Importeurinnen, 
sofern sie regelmässig Gegenstände ein- 
und ausführen und sich daraus regelmässig 
beachtliche Vorsteuerüberschüsse erge-
ben;

b.	 Leistungserbringer oder Leistungserbringe-
rinnen nach Artikel 20a, die im Register der 
steuerpflichtigen Personen eingetragen 
sind, sofern gegen sie keine administrative 
Massnahme nach Artikel 79a angeordnet 
worden ist.

Art. 67 Abs. 1 und 1bis

1 Steuerpflichtige Personen ohne Wohn- oder 
Geschäftssitz im Inland haben für die Erfüllung 
ihrer Verfahrenspflichten eine Vertretung zu 
bestimmen, die ihren Wohn- oder Geschäfts-
sitz in der Schweiz hat.

Art. 63	 Verlagerung der Steuerentrich-
tung

Art. 63

1 Bei der ESTV registrierte und nach der effekti-
ven Methode abrechnende steuerpflichtige 
Importeure und Importeurinnen können die auf 
der Einfuhr von Gegenständen geschuldete 
Steuer, statt sie der EZV zu entrichten, in der 
periodischen Steuerabrechnung mit der ESTV 
deklarieren (Verlagerungsverfahren), sofern sie 
regelmässig Gegenstände ein- und ausführen 
und sich daraus regelmässig beachtliche Vor-
steuerüberschüsse ergeben.

1  ...

a.	 bei der ESTV registrierte steuerpflichtige 
Importeure und Importeurinnen;

2 Werden die im Verlagerungsverfahren einge-
führten Gegenstände nach der Einfuhr im In-
land noch bearbeitet oder verarbeitet, so kann 
die ESTV steuerpflichtigen Personen bewilli-
gen, die bearbeiteten oder verarbeiteten Ge-
genstände ohne Berechnung der Steuer an 
andere steuerpflichtige Personen zu liefern.
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten des 
Verlagerungsverfahrens.

Art. 67	 Steuervertretung Art. 67
1 Steuerpflichtige Personen ohne Wohn- oder 
Geschäftssitz im Inland haben für die Erfüllung 
ihrer Verfahrenspflichten eine Vertretung zu 
bestimmen, die im Inland Wohn- oder Ge-
schäftssitz hat.
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1bis Die ESTV kann darauf verzichten, die Be-
stimmung einer Vertretung nach Absatz 1 zu 
verlangen, sofern die Erfüllung der Verfahrens-
pflichten durch die steuerpflichtige Person und 
der rasche Vollzug dieses Gesetzes auf andere 
Weise gewährleistet sind; vorbehalten bleiben 
spezialgesetzliche Bestimmungen. 
 
 

Art. 73 Abs. 2 Bst. e

1bis Der Steuervertreter muss spätestens 30 
Tage nach der Mitteilung über den Mandatsent-
zug der Vertretung als Steuervertreter an die 
ESTV aus dem UID-Register gelöscht werden. 
Der Steuerpflichtige muss innert 30 Tagen ab 
der Mitteilung einen neuen Steuervertreter 
beauftragen und der ESTV mitteilen. Versäumt 
der Steuerpflichtige die Bestimmung einer 
neuen Vertretung, kann die ESTV Steuersiche-
rungsmassnahmen nach Artikel 93 ff. einleiten.
1ter Ergänzend zur Sicherstellung der Verfah-
renspflichten nach Artikel 67 bestätigt die steu-
erpflichtige Person ohne Wohn- und Geschäfts-
sitz im Inland innerhalb der Frist von Artikel 72 
jährlich die Vollständigkeit und Angemessen-
heit der eingereichten Abrechnungen der Steu-
erperiode des Vorjahres oder im Zeitpunkt der 
Abmeldung.
(siehe Art. 37a)

2 Bei Gruppenbesteuerung (Art. 13) muss die 
Mehrwertsteuergruppe für die Erfüllung ihrer 
Verfahrenspflichten eine Vertretung mit Wohn- 
oder Geschäftssitz in der Schweiz bestimmen.
3 Durch die Bestimmung einer Vertretung nach 
den Absätzen 1 und 2 wird keine Betriebsstätte 
nach den Bestimmungen über die direkten 
Steuern begründet.

Art. 73
1 Auskunftspflichtige Drittpersonen nach Ab-
satz 2 haben der ESTV auf Verlangen kosten-
los:
a.	 alle Auskünfte zu erteilen, die für die Fest-

stellung der Steuerpflicht oder für die Be-
rechnung der Steuerforderung gegenüber 
einer steuerpflichtigen Person erforderlich 
sind;
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2 Auskunftspflichtige Drittperson ist, wer:

e.	 Leistungserbringer und Leistungserbringe-
rinnen und Leistungsempfänger und Leis-
tungsempfängerinnen mit Hilfe einer elekt-
ronischen Plattform zusammenbringt.

Art. 74 Abs. 2 Bst. e

2 Keine Geheimhaltungspflicht besteht:

b.	 Einblick in Geschäftsbücher, Belege, Ge-
schäftspapiere und sonstige Aufzeichnun-
gen zu gewähren, sofern die nötigen Infor-
mationen bei der steuerpflichtigen Person 
nicht erhältlich sind.

2 Auskunftspflichtige Drittperson ist, wer:
a.	 als steuerpflichtige Person in Betracht fällt;
b.	 neben der steuerpflichtigen Person oder an 

ihrer Stelle für die Steuer haftet;
c.	 Leistungen erhält oder erbracht hat;
d.	 an einer Gesellschaft, die der Gruppenbe-

steuerung unterliegt, eine massgebende 
Beteiligung hält.

3 Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis 
bleibt vorbehalten.

Art. 74	 Geheimhaltung
1 Wer mit dem Vollzug dieses Gesetzes betraut 
ist oder dazu beigezogen wird, hat gegenüber 
anderen Behörden und Privaten über die in 
Ausübung seines Amtes gemachten Wahrneh-
mungen Stillschweigen zu bewahren und den 
Einblick in amtliche Akten zu verweigern.
² Keine Geheimhaltungspflicht besteht:
a.	 bei Leistung von Amtshilfe nach Artikel 75 

und bei Erfüllung einer Pflicht zur Anzeige 
strafbarer Handlungen;

b.	 gegenüber Organen der Rechtspflege oder 
der Verwaltung, wenn die mit dem Vollzug 
dieses Gesetzes betraute Behörde durch 
das EFD zur Auskunftserteilung ermächtigt 
worden ist;
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e.	 bei Massnahmen nach Artikel 79a.

Art. 79a	 Administrative Massnahmen
1 Die ESTV kann gegen eine steuerpflichtige 
Person, die nach Artikel 7 Absatz 3 Buchsta-
be b Lieferungen im Inland erbringt, administra-
tive Massnahmen anordnen, wenn diese Per-
son:
a.	 sich nicht ins Register der steuerpflichtigen 

Personen eintragen lässt; oder
b.	 ihren Deklarations- und Zahlungspflichten 

nicht oder nur teilweise nachkommt.
2 Die ESTV hört die steuerpflichtige Person vor 
der Verfügung der administrativen Massnah-
men an. Die Leistungsempfänger und Leis-
tungsempfängerinnen werden nicht angehört.
3 Die ESTV kann ein Einfuhrverbot verfügen für 
Gegenstände, die nach Artikel 53 Absatz 1 
Buchstabe a aufgrund des geringfügigen Steu-
erbetrags von der Einfuhrsteuer befreit sind. 
Kommt die steuerpflichtige Person trotz Ein-
fuhrverbot ihren Pflichten weiterhin nicht nach, 
kann die ESTV die entschädigungslose Ver-
nichtung der Gegenstände verfügen.
4 Die Massnahmen werden vom BAZG 
vollzogen.

c.	 im Einzelfall gegenüber den Schuldbetrei-
bungs- und Konkursbehörden oder bei der 
Anzeige von Schuldbetreibungs- und Kon-
kursdelikten zum Nachteil der ESTV;

d.	 für die folgenden im Register der steuer-
pflichtigen Personen enthaltenen Informati-
onen: Nummer, unter der er oder sie einge-
tragen ist, Adresse und wirtschaftliche 
Tätigkeit sowie Beginn und Ende der Steu-
erpflicht.
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5 Die ESTV veröffentlicht die Namen der 
steuerpflichtigen Personen, gegen die mit einer 
rechtskräftigen Verfügung Massnahmen nach 
Absatz 3 angeordnet worden sind.

Art. 86 Abs. 10Art. 86	 Entrichtung der Steuer
1 Innert 60 Tagen nach Ablauf der Abrech-
nungsperiode hat die steuerpflichtige Person 
die in diesem Zeitraum entstandene Steuerfor-
derung zu begleichen.
2 Erbringt die steuerpflichtige Person keine 
oder eine offensichtlich ungenügende Zahlung, 
so setzt die ESTV den für die jeweilige Abrech-
nungsperiode provisorisch geschuldeten Steu-
erbetrag nach vorgängiger Mahnung in Betrei-
bung. Liegt keine oder eine offensichtlich 
ungenügende Abrechnung der steuerpflichtigen 
Person vor, so bestimmt die ESTV den proviso-
risch geschuldeten Steuerbetrag vorgängig 
nach pflichtgemässem Ermessen.
3 Durch Rechtsvorschlag eröffnet die steuer-
pflichtige Person das Verfahren um Rechtsöff-
nung. Für die Beseitigung des Rechtsvorschla-
ges ist die ESTV im Verfügungs- und 
Einspracheverfahren zuständig.
4 Die Verfügung betreffend den Rechtsvor-
schlag kann innert 10 Tagen nach der Eröff-
nung mit Einsprache bei der ESTV angefoch-
ten werden. Der Einspracheentscheid ist unter 
Vorbehalt von Absatz 5 endgültig.
5 Hat die ESTV den in Betreibung gesetzten 
provisorisch geschuldeten Steuerbetrag nach 
pflichtgemässem Ermessen bestimmt, so kann 
gegen den Einspracheentscheid beim Bundes-
verwaltungsgericht Beschwerde geführt wer-
den. Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung, es sei denn, das Gericht ordne diese 
auf begründetes Ersuchen hin an. Das Bun-
desverwaltungsgericht entscheidet endgültig.
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10 Die Absätze 1–9 gelten unabhängig davon, 
welche Abrechnungsperiode gewählt wurde.

Art. 86a	 Provisorischer Steuerbezug bei 
jährlicher Abrechnung

1 Bei der jährlichen Abrechnung (Art. 35a) er-
folgt ein provisorischer Steuerbezug mittels 
Raten, die von der ESTV festgelegt und in 
Rechnung gestellt werden.
2 Massgebend für die Festlegung der Raten ist 
die Steuerforderung der letzten Steuerperiode. 
Ist sie noch nicht bekannt, so wird sie von der 
ESTV geschätzt. Bei neu steuerpflichtigen 
Personen ist die bis zum Ende der ersten Steu-
erperiode erwartete Steuerforderung massge-
bend. 
3 Bei Anwendung der effektiven Abrechnungs-
methode (Art. 36) und bei Abrechnung nach 
Pauschalsteuersätzen (Art. 37 Abs. 5) beläuft 
sich eine Rate auf einen Viertel, bei Abrech-

6 Artikel 85a des Bundesgesetzes vom 11. April 
1889 über Schuldbetreibung und Konkurs 
(SchKG) ist nicht anwendbar.
7 Der Einzug eines Steuerbetrags nach Ab-
satz 2 berührt die Festsetzung nach den Arti-
keln 72, 78 und 82 der endgültigen Steuerfor-
derung nicht. Unterbleibt die Festsetzung der 
Steuerforderung wegen Untätigkeit der steuer-
pflichtigen Person, insbesondere weil diese 
weder Mängel nach Artikel 72 korrigiert noch 
eine Verfügung nach Artikel 82 verlangt, so 
gelten mit Eintritt der Festsetzungsverjährung 
auch die von der ESTV nach Absatz 2 be-
stimmten Steuerbeträge als Steuerforderung.
8 Anstelle einer Zahlung des Steuerbetrags 
kann die steuerpflichtige Person auch Sicher-
heiten gemäss Artikel 93 Absatz 7 leisten.
9 Unmittelbar nach Eingang der Zahlung oder 
der Sicherheitsleistung zieht die ESTV die 
Betreibung zurück.
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nung nach Saldosteuersätzen (Art. 37 
Abs. 1–4) auf die Hälfte der Steuerforderung 
nach Absatz 2.
4 Es werden keine Kleinstbeträge in Rechnung 
gestellt. 
5 Erachtet die steuerpflichtige Person die Raten 
als zu hoch oder zu niedrig, so kann sie bei der 
ESTV eine Anpassung der Raten beantragen. 
6 Die Raten sind zu begleichen:
a.	 bei Anwendung der effektiven Abrech-

nungsmethode und bei Abrechnung nach 
Pauschalsteuersätzen: 150, 240 und 330 
Tage nach Beginn der Steuerperiode;

b.	 bei Abrechnung nach Saldosteuersätzen: 
240 Tage nach Beginn der Steuerperiode.

7 Die bezahlten Raten werden an die Steuerfor-
derung gemäss eingereichter Jahresabrech-
nung angerechnet.

Art. 87 Abs. 1bis

1bis Beim provisorischen Steuerbezug bei der 
jährlichen Abrechnung ist ohne Mahnung ein 
Verzugszins geschuldet, wenn die steuerpflich-
tige Person die Raten zu spät oder nicht voll-
ständig bezahlt.

Art. 87	 Verzugszins
1 Bei verspäteter Zahlung wird ohne Mahnung 
ein Verzugszins geschuldet.

2 Kein Verzugszins ist geschuldet bei einer 
Nachbelastung, wenn diese auf einem Fehler 
beruht, der bei richtiger Abwicklung beim Bund 
zu keinem Steuerausfall geführt hätte.
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Art. 88 Abs. 1

1 Ergibt sich aus der Steuerabrechnung oder 
aus der Anrechnung der bezahlten Raten an 
die Steuerforderung ein Überschuss zugunsten 
der steuerpflichtigen Person, so wird dieser 
ausbezahlt.

Art. 93 Abs. 1bis

Art. 88	 Vergütungen an die steuerpflich-
tige Person

1 Ergibt sich aus der Steuerabrechnung ein 
Überschuss zugunsten der steuerpflichtigen 
Person, so wird dieser ausbezahlt.

2 Vorbehalten bleiben:
a.	 die Verrechnung dieses Überschusses mit 

Einfuhrsteuerschulden, selbst wenn diese 
noch nicht fällig sind;

b.	 die Verwendung des Überschusses zur 
Steuersicherung nach Artikel 94 Absatz 1;

c.	 die Verwendung des Überschusses zur Ver-
rechnung unter Bundesstellen.

3 Die steuerpflichtige Person kann bezahlte, 
aber nicht geschuldete Steuern zurückfordern, 
sofern die Steuerforderung noch nicht rechts-
kräftig ist.
4 Erfolgt die Auszahlung des Überschusses 
nach Absatz 1 oder die Rückerstattung nach 
Absatz 3 später als 60 Tage nach Eintreffen der 
Steuerabrechnung beziehungsweise der 
schriftlichen Geltendmachung des Anspruches 
bei der ESTV, so wird für die Zeit vom 61. Tag 
bis zur Auszahlung oder Rückerstattung ein 
Vergütungszins ausgerichtet.

Art. 93	 Sicherstellung
1 Die ESTV kann Steuern, Zinsen und Kosten, 
auch wenn sie weder rechtskräftig festgesetzt 
noch fällig sind, sicherstellen lassen, wenn:
a.	 deren rechtzeitige Bezahlung als gefährdet 

erscheint;
b.	 die zahlungspflichtige Person Anstalten 

trifft, ihren Wohn- oder Geschäftssitz oder 
ihre Betriebsstätte in der Schweiz aufzuge-
ben oder sich im schweizerischen Handels-
register löschen zu lassen;
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1bis Die ESTV kann von einem Mitglied des 
geschäftsführenden Organs einer juristischen 
Person eine Sicherheit verlangen für Steuern, 
Zinsen und Kosten, die von dieser juristischen 
Person geschuldet sind oder voraussichtlich 
geschuldet werden, wenn:
a.	 das betreffende Mitglied dem geschäftsfüh-

renden Organ von mindestens zwei weite-
ren juristischen Personen angehörte, über 
die innerhalb einer kurzen Zeitspanne der 
Konkurs eröffnet worden ist; und 

b.	 Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich 
das betreffende Mitglied im Zusammen-
hang mit diesen Konkursen strafbar verhal-
ten hat.

c.	 die zahlungspflichtige Person mit ihrer 
Zahlung in Verzug ist;

d.	 die steuerpflichtige Person ein Unterneh-
men, über das der Konkurs eröffnet worden 
ist, ganz oder teilweise übernimmt;

e.	 die steuerpflichtige Person offensichtlich zu 
tiefe Abrechnungen einreicht.

2 Verzichtet die steuerpflichtige Person auf die 
Befreiung von der Steuerpflicht (Art. 11) oder 
optiert sie für die Versteuerung von ausgenom-
menen Leistungen (Art. 22), so kann die ESTV 
von ihr die Leistung von Sicherheiten gemäss 
Absatz 7 verlangen.
3 Die Sicherstellungsverfügung hat den Rechts-
grund der Sicherstellung, den sicherzustellen-
den Betrag und die Stelle, welche die Sicher-
heiten entgegennimmt, anzugeben; sie gilt als 
Arrestbefehl im Sinne von Artikel 274 SchKG. 
Die Einsprache gegen die Sicherstellungsver-
fügung ist ausgeschlossen.
4 Gegen die Verfügung kann beim Bundesver-
waltungsgericht Beschwerde geführt werden.
5 Beschwerden gegen Sicherstellungsverfügun-
gen haben keine aufschiebende Wirkung.
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Art. 93a	 Sicherstellung bei der Ausfuhr im 
Reiseverkehr

1 Verwendet der Käufer oder die Käuferin ein 
elektronisches Verfahren für die Ausfuhr im 
Reiseverkehr, so kann von ihm oder ihr im 
Zeitpunkt des Kaufes eine Sicherheit in der 
Höhe der entsprechenden Steuer verlangt 
werden. 
2 Die Sicherheit wird zurückerstattet, wenn der 
Ausfuhrnachweis innert der vorgeschriebenen 
Frist erbracht wird.

Art. 94 Abs. 1 Einleitungssatz
1 Ein Überschuss zugunsten der steuerpflichti-
gen Person aus der Steuerabrechnung oder 
aus der Anrechnung der bezahlten Raten an 
die Steuerforderung kann:

6 Die Zustellung einer Verfügung über die Steu-
erforderung gilt als Anhebung der Klage nach 
Artikel 279 SchKG. Die Frist für die Einleitung 
der Betreibung beginnt mit dem Eintritt der 
Rechtskraft der Verfügung über die Steuerfor-
derung zu laufen.
7 Die Sicherstellung ist zu leisten durch Barhin-
terlage, solvente Solidarbürgschaften, Bankga-
rantien, Schuldbriefe und Grundpfandver-
schreibungen, Lebensversicherungspolicen mit 
Rückkaufswert, kotierte Frankenobligationen 
von schweizerischen Schuldnern oder Kas-
senobligationen von schweizerischen Banken.

Art. 94	 Andere Sicherungsmassnahmen
1 Ein Überschuss aus der Steuerabrechnung 
zugunsten der steuerpflichtigen Person kann:

a.	 mit Schulden für frühere Perioden verrech-
net werden;
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Art. 107 Abs. 2

b.	 zur Verrechnung mit zu erwartenden Schul-
den für nachfolgende Perioden gutgeschrie-
ben werden, sofern die steuerpflichtige 
Person mit der Steuerentrichtung im 
Rückstand ist oder andere Gründe eine 
Gefährdung der Steuerforderung wahr-
scheinlich erscheinen lassen; der gutge-
schriebene Betrag wird vom 61. Tag nach 
Eintreffen der Steuerabrechnung bei der 
ESTV bis zum Zeitpunkt der Verrechnung 
zum Satz verzinst, der für den Vergütungs-
zins gilt; oder

c.	 mit einer von der ESTV geforderten Sicher-
stellungsleistung verrechnet werden.

2 Bei steuerpflichtigen Personen ohne Wohn- 
oder Geschäftssitz in der Schweiz kann die 
ESTV ausserdem Sicherstellung der voraus-
sichtlichen Schulden durch Leistung von Si-
cherheiten nach Artikel 93 Absatz 7 verlangen.
3 Bei wiederholtem Zahlungsverzug kann die 
ESTV die zahlungspflichtige Person dazu ver-
pflichten, künftig monatliche oder halbmonatli-
che Vorauszahlungen zu leisten.

Art. 107	 Bundesrat
1 Der Bundesrat:
a.	 regelt die Entlastung von der Mehrwertsteu-

er für Begünstigte nach Artikel 2 des Gast-
staatgesetzes vom 22. Juni 2007, die von 
der Steuerpflicht befreit sind;

b.	 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen 
den Abnehmern und Abnehmerinnen mit 
Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland die 
Steuer auf den an sie im Inland ausgeführ-
ten Leistungen sowie auf ihren Einfuhren 
bei Gewährung des Gegenrechts durch das 
Land ihres Wohn- oder Geschäftssitzes 
vergütet werden kann; dabei haben grund-
sätzlich die gleichen Anforderungen zu 
gelten, wie sie bei inländischen steuer-
pflichtigen Personen in Bezug auf den Vor-
steuerabzug bestehen;
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2 Aufgehoben

Art. 108 Bst. d

Das EFD:

d.	 bestimmt, was beim provisorischen Steuer-
bezug als nicht in Rechnung zu stellender 
Kleinstbetrag gilt.

Art. 115b	 Übergangsbestimmungen zur 
Änderung vom ...

1 Steuerpflichtige Personen, die im Jahr des 
Inkraftretens der Änderung vom ... nach Artikel 
35a jährlich abrechnen wollen, müssen dies 
innert 60 Tagen nach Inkrafttreten bei der 
ESTV beantragen.
2 Werden Gegenstände aus dem Ausland ins 
Inland geliefert, die nach Artikel 53 Absatz 1 
Buchstabe a aufgrund des geringfügigen Steu-

c.	 regelt die mehrwertsteuerrechtliche Be-
handlung von Leistungen an Personen, die 
zum Personal gehören und zugleich eng 
verbundene Personen sind; er beachtet 
dabei die Behandlung dieser Leistungen bei 
der direkten Bundessteuer und kann Aus-
nahmen von Artikel 24 Absatz 2 festlegen.

2 Der Bundesrat kann von diesem Gesetz ab-
weichende Bestimmungen über die Besteue-
rung der Umsätze und der Einfuhr von Münz- 
und Feingold erlassen.
3 Der Bundesrat erlässt die Vollzugsvorschrif-
ten.

Art. 108	 Eidgenössisches Finanzdeparte-
ment

Das EFD:
a.	 legt marktübliche Verzugs- und Vergütungs-

zinssätze fest und passt diese periodisch 
an;

b.	 legt die Fälle fest, in denen kein Verzugs-
zins erhoben wird;

c.	 regelt, bis zu welchem Betrag geringfügige 
Verzugs- und Vergütungszinsen nicht erho-
ben werden oder nicht zu entrichten sind.
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erbetrags von der Einfuhrsteuer befreit sind, so 
beginnt die Steuerpflicht des Leistungserbrin-
gers oder der Leistungserbringerin mit Inkraft-
treten der Änderung vom ..., wenn:
a.	 er oder sie als Leistungserbringer oder 

Leistungserbringerin nach Artikel 20a gilt;
b.	 er oder sie in den vorangegangenen zwölf 

Monaten mit der Lieferung solcher Gegen-
stände einen Umsatz von mindestens 
100 000 Franken erzielt hat; und

c.	 anzunehmen ist, dass er oder sie auch in 
den zwölf Monaten ab Inkrafttreten solche 
Lieferungen ausführen wird.

II

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

2019.2017 Petition Campax
Bloody unfair - runter mit der Tampon-Steuer!
Die WAK-N hat von der Petition Kenntnis ge-
nommen und sie gemäss Artikel 126 Absatz 2 
ParlG geprüft.

2018.2006 Petition Jugendsession 2017
Überarbeitung der Mehrwertsteuer zu Gunsten 
der AHV
Die WAK-N hat von der Petition Kenntnis ge-
nommen und sie gemäss Artikel 126 Absatz 2 
ParlG geprüft.
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